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Im Alarmfall ist den Anordnungen der Lehrkräfte zu folgen. Der Fluchtweg und der Sammelplatz sind in jedem Klassen- 
und Kursraum ausgehängt; er darf nicht beschädigt oder entfernt werden. 
 
Feueralarm – Räumung des Gebäudes 
 
Der Alarm wird durch die Sprechanlage ausgelöst. Es ist ein lauter Sirenenalarm zu hören. 
 

• Alle Fenster schließen, auch – im Vorbeigehen – die auf den Fluren. Alle elektrischen Anlagen (auch Licht) 
abschalten; Gashähne schließen. 

• Vor Verlassen des Raumes gibt die Lehrkraft den Treffpunkt bekannt. 

• Nach Verlasen des Raumes schließt die letzte Person die Tür. 

• Das Gebäude wird über den Fluchtweg verlassen. Die Klasse/der Kurs bleibt dabei möglichst als Gruppe 
zusammen. Behinderten wird geholfen. 

• Ist die Benutzung der Fluchtwege nicht möglich, verbleibt die Gruppe im Raum, macht sich bemerkbar und 
wartet auf Hilfe. 

• Der Aufzug darf im Brandfall niemals genutzt werden. 

• Auf den Treppenabsätzen wird die Gehrichtung nicht geändert. 

• Gedränge, besonders an den Ausgängen, wird vermieden. 

• Die Treppentürme haben jeweils eine Fluchttüre, die benutzt werden sollte, um die Eingangshalle und die 
dortigen Ausgänge zu entlasten. 

• Am Treffpunkt versammelt sich die Klasse/der Kurs. Die Lehrkräfte überprüfen umgehend die Vollzähligkeit 
und melden Fehlende sofort der Alarmaufsicht. 

• Alle Lehrkräfte, die zum Zeitpunkt des Alarms nicht unterrichten, helfen mit bei der Räumung des Hauses 
(Kellerräume, SLZ, Aufenthaltsräume usw. beachten).  

• Alle Zufahrtswege müssen freigehalten werden. 

• Bei versehentlichem Fehlalarm ist sofort der Hausmeister zu verständigen, damit die Feuerwehr nicht 
vergeblich ausrückt. Für einen absichtlich ausgelösten Fehlalarm kann die Feuerwehr die Kosten in Rechnung 
stellen. Diese Kosten werden dem Schüler/der Schülerin, der/die den Fehlalarm zu verantworten hat, in 
Rechnung gestellt. 
 
 

AMOK-Alarm – Verbleib im Gebäude 
 
Der Alarm wird durch die Sprechanlage ausgelöst. Es ist eine Sprachmitteilung zu hören. 
 

• Alle Personen verbleiben im Raum. 

• Die Lehrkraft schließt die Türe von innen ab. 

• Alle halten sich von den Fenstern und Türen fern und legen sich auf den Boden. 

• Alle Handys werden „stumm“ geschaltet und werden nur für wichtige Informationen an die Polizei genutzt. 

• Auf weitere Anweisungen/Evakuierung wird gewartet. Es werden keine eigenmächtigen Entscheidungen ge-

troffen.        


